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Die Verlängerung der
Gewährleistungsfristen

Manche Bauherren möchten
die Gewährleistungsfristen ver-
längern. Gesetzlich beträgt die
Gewährleistungsfrist 5 Jahre
und beginnt mit der Abnahme.
Formuliert man eine solche Ver-
längerung der Gewährleistungs-
zeit als Allgemeine Geschäfts-
bedingung, ist Vorsicht geboten.
Zu allgemein darf die Formulie-
rung nicht ausfallen. Das Land-
gericht Bonn (Urteil vom
14.03.2018 Az.: 13 O 223/16)
hat kürzlich eine Verlängerung
der Gewährleitungsfrist für „die
komplette Außenhaut“ als
unzulässig beurteilt. Denn die
Verlängerung der Gewährleis-
tung muss auf solche Gewerke
beschränkt werden, bei denen
Mängel häufig vorkommen und
welche erfahrungsgemäß erst
nach 5 Jahren auftreten.
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